
Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund e.V. 
 
 

Beitragsordnung 
 
Grundbeitrag für alle Mitglieder    5,00 € 
 
Zuschläge für Teilnehmer am Gruppentraining   
 2.1. Turniertanz mit Startbuch    25,00 € = 30,00 € 
 2.2. Breitensport    20,00 € = 25,00 € 
 2.3. Cheerleader    20,00 € = 25,00 € 
 2.4. Bauchtanz    20,00 € = 25,00 € 
 2.5. Kindertanz    10,00 € = 15,00 € 
 2.6. Gymnastik      5,00 € = 10,00 € 

2.7. in 2 Gruppen aktives Mitglied    25,00 € = 30,00 € 
 

• Jedes ordentliche Mitglied leistet im Jahr 2 Stunden gemeinnützige, ehrenamtliche Tätigkeit im 
Verein oder zahlt einen einmaligen Beitrag von 20,- Euro/Stunde im Jahr. 

 
Beitragsermäßigung  für Mitglieder 
Familienermäßigungen für 

• Die dritte Person im Verein  50 % 

• Die vierte und weitere Personen im Verein 100 % 

• Familienmitglieder mit dem höchsten Beitrag werden zuerst berechnet. 
 
Zuschlagermäßigung für Mitglieder 

• Ehrenmitglieder    100 % 

• Gewählte Vorstandsmitglieder  100 % 
 
Erläuterungen 

• Die o.a. Beiträge sind monatlich zu zahlen und beinhalten die Regeltrainingszeit für das  
Gruppentraining nach gültigem Trainingsplan. 

• In den Schulferien und an  schulfreien Tagen sowie gesetzlichen Feiertagen findet kein 
reguläres Training statt. 

• Die Mitgliedsbeiträge sind in der Zeit  zwischen  dem 10. Und 20. Der Monate auf das Konto des 
TSC zu überweisen.  

• Familien sind Eltern und ihre nicht wirtschaftlich selbständigen  Kinder. 

• Als Förderung im Sinne der Satzung sind auch folgende Leistungen anzusehen: 
o Die Zahlung von nicht zweckgebundenen Spendengeldern oder die Übernahme und 

Zahlung von Verbindlichkeiten des Vereins in Höhe von mindestens 180,00 Euro pro Jahr 
o Die Übernahme von ideelen Leistungen auf den Gebieten recht, Versicherung, Haushalt o.ä. 
o Mitglieder die in mehreren Gruppen trainieren zahlen nur einmal den höheren Zuschlag 

 

• Saalmiete außerhalb der durch den Verein angesetzten Trainingszeiten. Die ersten 2 Stunden 
werden mit 5,00 €, jede weitere Stunde mit 5,00 € berechnet. 

 
Auf  Beschluss der Mitgliederversammlung  tritt diese Beitragsordnung zum 01.07.2023 in Kraft 
 


